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In Beantwortung der seitens der Abgeord
netenzum Nationalrat Dr. Eduard l:IOSZR und Ge-
nossen am 1. April 1976 eingebrachten an mich 
gerichteten Anfrage Nr. 282/J, betreffend 
Hermannkaserne, Garnison Leibnitz, beehre ich 
mich folgendes mitzuteilen: 

·Zu 1: 

Zwischen deo Torposten (gemauertes Schilder
haus) und dem Wachlokal in der Hermannkaserne be
steht eine Telefonverbindung sowie eine weitere 
Verbindung in Form einer elektrischen Klingelan
lage. Eine Sichtverbindung vom Nachlokal zum Tor
posten ist derzeit nicht gegeben. Aus diesem Grund 
hat das Mili tärko:.Dl:nando Steiermark am 9. Juni 1975 
der Bundesgebäudeverwaltung 11 Graz den Antrag 
auf Errichtung eines entsprechend.en 'Nachlokals mit 
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dem Ersuchen um Dur chführung eine::, Kostenormi tt
lung und Aufnahme in das Bauprogramm 1976 über
mittelt. 

Zu 2: 

Zur Unterbringung der derzeit noch im Freien 
abgestellten Lastkraftwagen und Anhänger ist das 

Projekt des Neubaues einer Garagenhalle anhängig 
und wird nach I\Iaßgabe der vorhandenen 3udgetmi ttel 
in Angriff genommen werdeno 

Zu 3: 

Die derzeit aufgestellten 1,1uni tionskästen 
liegen innerhalb des umzäunten Kasernenbereiches 
und sind so situiert, daß sie von zwei Objekten 
gut eingesehen werden können. Die ~tiuni tions::'::ästen 
sind ausreichend beleuchtet und werden im llahmen 
der Kontrollgänge der Kasernen0ache besonderen 
Überprüfungen unterzogen. 

Trotz dieser günstigen örtlichen Gegebenhei
ten wurde ursprünglich eine provisorische Umzäunung 
errichtet. Die Instandsetzung dieser in der Zwischen
zei t beschädigten Umzäunung 'Ivurde bereits veranlaßt. 
Anläßlich der beabsichtigten Aufstellung von vier 
weiteren Munitionskästen in der Hermannkaserne in 
Leibnitz wird jedoch die Notwendigkeit und Zweck
mäßigkeit einer Umzäunung neuerlich zu überprüfen 
sein. 
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